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Zusammenfassung der wesentlichen Punkte der 

Trinkwasserverordnung nach deren Verabschiedung am 31. 

März 2023 im Bezug auf Legionellen samt Erläuterungen 

 

TrinkwV 2023 § 6 Mikrobiologische Anforderungen 

(1) Im Trinkwasser dürfen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nummer 1 des  

Infektionsschutzgesetzes, die durch Trinkwasser übertragen werden können, 

nicht in Konzentrationen enthalten sein, die eine Schädigung der 

menschlichen Gesundheit besorgen lassen. 

 

Erläuterung IfSG 2022 § 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1.   

Krankheitserreger ein vermehrungsfähiges Agens (Virus, Bakterium, Pilz, 

Parasit) oder ein sonstiges biologisches transmissibles Agens, das bei 

Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen kann, 

(2) In Trinkwasser dürfen die in Anlage 1 Teil I festgelegten Grenzwerte für 

mikrobiologische Parameter nicht überschritten werden. (E. coli, Intensinale 

Enerokokken) 

 

TrinkwV 2023 § 31 Untersuchungspflichten in Bezug auf Legionella  

spec. 

(1) Der Betreiber einer mobilen Wasserversorgungsanlage, einer 

Gebäudewasserversorgungsanlage oder einer zeitweiligen 

Wasserversorgungsanlage hat das Trinkwasser, sofern es im Rahmen einer 

gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit abgegeben wird, durch eine 

Absätzen 2 bis 4 genannten Bedingungen und zeitlichen Vorgaben auf den 

Parameter Legionella spec. zu untersuchen, wenn  

1. 

sich in der Wasserversorgungsanlage eine Anlage zur 

Trinkwassererwärmung befindet mit 

 

a) einem Speicher-Trinkwassererwärmer oder einem zentralen Durchfluss-

Trinkwassererwärmer, jeweils mit einem Inhalt von mehr als 400 Litern, oder 

 

b) einem Inhalt von mehr als 3 Litern in mindestens einer Trinkwasserleitung 

zwischen dem Abgang des Trinkwassererwärmers und der Entnahmestelle 

für Trinkwasser, wobei der Inhalt einer Zirkulationsleitung nicht berücksichtigt 

wird, 
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2. 

sich in der Wasserversorgungsanlage Duschen oder andere Einrichtungen 

befinden, in denen es zu einer Vernebelung des Trinkwassers kommt, und 

 

3. 

die Wasserversorgungsanlage sich nicht in einem Ein- oder 

Zweifamilienhaus befindet. 

 

(2) Die Untersuchungen auf den Parameter Legionella spec. nach Absatz 1 

sind in folgender Häufigkeit durchzuführen: 

 

1.  

bei mobilen Wasserversorgungsanlagen in einer vom Gesundheitsamt 

festzulegenden Häufigkeit, 

 

2.  

bei Gebäudewasserversorgungsanlagen 

 

a)  

mindestens alle drei Jahre, wenn das Trinkwasser im Rahmen einer 

gewerblichen, nicht aber einer öffentlichen Tätigkeit abgegeben wird, 

 

b) 

im Übrigen mindestens einmal jährlich, sofern nicht das Gesundheitsamt 

nach Absatz 3 ein längeres Untersuchungsintervall festlegt, 

 

TrinkwV 2023 § 41 Stelle der Probennahme 

(4) Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat Trinkwasserproben, 

die nach § 31 Absatz 1 auf den Parameter Legionella spec. zu untersuchen 

sind, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik an mehreren 

repräsentativen Stellen zu nehmen.  

Der Betreiber der Wasserversorgungsanlage hat dafür sicherzustellen, dass 

an der Wasserversorgungsanlage nach den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik geeignete Probennahmestellen vorhanden sind. Bei der 

Probennahme ist die in § 43 Absatz 5 genannte Empfehlung des 

Umweltbundesamts „Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-

Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probennahme, 

Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses“ zu beachten. 
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TrinkwV 2023 § 48 Klärung der Ursachen und Maßnahmen zur Abhilfe 

 

(2)  

Werden dem Betreiber einer Eigenwasserversorgungsanlage, einer mobilen 

Wasserversorgungsanlage, einer Gebäudewasserversorgungsanlage 

oder einer zeitweiligen Wasserversorgungsanlage Tatsachen bekannt, die 

darauf hinweisen, dass die Beschaffenheit des Trinkwassers durch die 

Trinkwasserinstallation in einer Weise verändert wird, dass sie den 

Anforderungen nach Abschnitt 2 nicht entspricht, so hat der Betreiber 

unverzüglich 

 

1. 

Untersuchungen zur Klärung der Ursache der Veränderung durchzuführen, 

 

2. 

Maßnahmen zur Abhilfe durchzuführen, 

 

3. 

das Gesundheitsamt über das Ergebnis der Untersuchungen nach Nummer 

1 zu unterrichten 

 

Erläuterung Abschnitt 2 

Beschaffenheit des Trinkwassers 

§ 5 Allgemeine Anforderungen 

 

Die Anforderungen nach § 37 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes an die 

Beschaffenheit von Trinkwasser gelten als erfüllt, wenn 

1. 

bei der Trinkwassergewinnung, der Trinkwasseraufbereitung und der 

Trinkwasserverteilung einschließlich der Wasserspeicherung mindestens die 

allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden, 

2. 

das Trinkwasser den Anforderungen der §§ 6 bis 9 entspricht und 

3. 

es rein und genusstauglich ist. 
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TrinkwV 2023 § 51 Handlungspflichten des Betreibers in Bezug auf 

Legionella spec. 

 

(1) Wird in einer Trinkwasserinstallation der in Anlage 3 Teil II festgelegte 

technische Maßnahmenwert für den Parameter Legionella spec. (100 KBE / 

100 ml) erreicht, so hat der Betreiber der Wasserversorgungsanlage, in der 

sich die Trinkwasserinstallation befindet, unverzüglich 

 

1. 

dies dem Gesundheitsamt anzuzeigen, sofern ihm kein Nachweis darüber 

vorliegt, dass bereits die Anzeige nach § 53 Absatz 1 durch die zugelassene 

Untersuchungsstelle erfolgt ist, 

 

2. 

Untersuchungen zur Klärung der Ursachen durchzuführen; diese 

Untersuchungen müssen eine Ortsbesichtigung, sowie eine Prüfung der 

Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik in der betroffenen 

Trinkwasserinstallation einschließen, 

 

3. 

eine schriftliche Risikoabschätzung unter Beachtung der Empfehlung des 

Umweltbundesamts „Empfehlungen für die Durchführung einer 

Gefährdungsanalyse gemäß Trinkwasserverordnung - Maßnahmen bei 

Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes für Legionellen“ vom 

Dezember 2012 (Bundesgesundheitsblatt 2023 S. 218) zu erstellen und 

 

4.  

unter Beachtung der in Nummer 3 genannten Empfehlung des 

Umweltbundesamts die Maßnahmen durchzuführen, die nach den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik zum Schutz der Gesundheit der 

Verbraucher erforderlich sind. 

 

(2) In der Risikoabschätzung nach Absatz 1 Nummer 3 sind Gefährdungen 

der menschlichen Gesundheit sowie Ereignisse oder Situationen, die zum 

Auftreten einer Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch die 

betroffene Wasserversorgungsanlage führen können, systematisch zu 

ermitteln und zu bewerten. Neben dieser Ermittlung und Bewertung muss die 

Risikoabschätzung mindestens Folgendes enthalten: 
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1. 

eine Beschreibung der Wasserversorgungsanlage, 

 

2. 

Beobachtungen bei der Ortsbesichtigung nach Absatz 1 Nummer 2, 

 

3. 

festgestellte Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik, 

 

4. 

sonstige Erkenntnisse über die Wasserbeschaffenheit, die 

Wasserversorgungsanlage und deren Nutzung sowie 

 

5.  

die Ergebnisse von Untersuchungen auf den Parameter Legionella Spec. 

Einschließlich der Angabe der Probenahmestellen in der 

Trinkwasserinstallation und der Angabe von Datum und Uhrzeit der 

Probennahme 

 

(3) Der Betreiber hat dem Gesundheitsamt unverzüglich 

Absatz 1 Nummer 4 ergriffenen Maßnahmen mitzuteilen. Auf Verlangen des 

Gesundheitsamts ist diesem unverzüglich die Risikoabschätzung zu 

übermitteln. 

 

(4) Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nummer 4 hat der Betreiber unmittelbar 

nach deren Abschluss schriftlich oder auf Datenträgern zu dokumentieren. 

Die Dokumentation hat er nach dem Abschluss der Maßnahmen zehn Jahre 

verfügbar zu halten und dem Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüglich zu 

übermitteln. 
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Erläuterung Empfehlungen für die Durchführung einer 

Gefährdungsanalyse gemäß 

Trinkwasserverordnung 

 3 Rechtlicher Rahmen 

3.1 Betreiberpflichten 

 

Bei Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes für Legionellen im 

Trinkwasser sind auch unterhalb der Schwelle der sofortigen 

Gefahrenabwehr  zeitnah Maßnahmen vom UsI zu ergreifen, um die 

Besorgnis einer Gesundheitsgefährdung gemäß § 5 TrinkwV 2001 

auszuräumen. 

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 TrinkwV 2001 muss jeder UsI dem 

Gesundheitsamt 

unverzüglich anzeigen, wenn der technische Maßnahmenwert von 100 

KBE/100 ml in einer Untersuchung einer Trinkwasser-Installation 

überschritten wurde. 

 

Bei Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes ist der UsI gemäß § 

16 Absatz 7 TrinkwV 2001 verpflichtet, unverzüglich  

 

1. selbst Untersuchungen zur Aufklärung der Ursachen durchzuführen oder 

durchführen zu lassen; diese Untersuchungen müssen eine Ortsbesichtigung 

sowie eine Prüfung der Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der 

Technik (a.a.R.d.T.) einschließen, 

 

2. eine Gefährdungsanalyse zu erstellen oder erstellen zu lassen, 

 

3. die Maßnahmen durchzuführen oder durchführen zu lassen, die nach den 

a.a.R.d.T. 

zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher erforderlich sind, 

 

4. das Gesundheitsamt über die ergriffenen Maßnahmen zu unterrichten und 

 

5. die betroffenen Verbraucher über das Ergebnis der Gefährdungsanalyse 

und mögliche Einschränkungen der Verwendung des Trinkwassers zu 

informieren. 

Zu diesen Maßnahmen hat der UsI Aufzeichnungen zu führen oder führen zu 

lassen. 
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TrinkwV 2023 § 53 Anzeigepflicht und Meldepflicht der zugelassenen 

Untersuchungsstelle in Bezug auf Legionella spec. 

 

(1) Stellt eine zugelassene Untersuchungsstelle bei einer Untersuchung des 

Trinkwassers auf den Parameter Legionella spec. nach § 31 das Erreichen 

des in Anlage 3 Teil II festgelegten technischen Maßnahmenwerts fest, so ist 

sie verpflichtet, dies unverzüglich dem für die Überwachung der 

Wasserversorgungsanlage zuständigen Gesundheitsamt anzuzeigen. 

 

(2) Die Anzeige nach Absatz 1 muss folgende Angaben enthalten: 

 

1. 

Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der anzeigenden 

zugelassenen  

Untersuchungsstelle, 

 

2. 

Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Betreibers der 

betroffenen Wasserversorgungsanlage und, sofern vorhanden, der in seinem 

Auftrag handelnden Person, 

 

3. 

Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort der Stelle der Probennahme, 

 

4. 

Bezeichnung der Stelle der Probennahme, 

 

5. 

Datum und Uhrzeit der Probennahme, 

 

6. 

alle Ergebnisse der Untersuchungen auf den Parameter Legionella spec., die 

im Rahmen der systemischen Untersuchung nach § 31 durchgeführt wurden, 

und 

 

7. 

die Bestätigung, dass der Betreiber der betroffenen 

Wasserversorgungsanlage und, sofern vorhanden, die in seinem Auftrag 

handelnde Person über das Erreichen des technischen Maßnahmenwerts 

informiert wurde. 

 

 



  HMS-tec  

                                Sachverständiger für Trinkwasserhygiene und Haustechnik  
Seite 8 von 9 

Michael Stroheker 
Sachverständiger TGA 
Mitglied im BSG e. V. 

Fliederweg 20 
72175 Dornhan 
Telefon +49 7455 745 97 88 

Mobil +49 152 55 70 02 33 
info@hms-tec.de 
www.hms-tec.de 

Bankverbindung KSK Tübingen 
IBAN: DE 14 6415 0020 000 415 4983 
BIC: SOLADES1TUB 

 

TrinkwV 2023 TrinkwV 2023 § 68 Besondere Maßnahmen des 

Gesundheitsamts in Bezug auf Legionella spec. 

 

(1) Wird dem Gesundheitsamt bekannt, dass der in Anlage 3 Teil II 

festgelegte technische Maßnahmenwert für den Parameter Legionella spec. 

in einer Trinkwasserinstallation nach § 51 Absatz 1 erreicht wird, und kommt 

der Betreiber der betroffenen Wasserversorgungsanlage seinen 

Handlungspflichten nach § 51 Absatz 1 bis 3 nicht nach, so fordert das 

Gesundheitsamt ihn unter Fristsetzung auf, diese Handlungspflichten zu 

erfüllen. 

 

(2) Kommt der Betreiber der betroffenen Wasserversorgungsanlage seinen 

Handlungspflichten nach der Aufforderung durch das Gesundheitsamt nach 

Absatz 1 nicht fristgemäß und vollständig nach, so prüft das 

Gesundheitsamt, ob und in welchem Zeitraum Maßnahmen zum 

Gesundheitsschutz erforderlich sind, und ordnet diese gegebenenfalls an. 

Befugnisse des Gesundheitsamts nach § 61 bleiben unberührt. 

 

(3) Das Gesundheitsamt kann, wenn im Hinblick auf das Ausmaß einer 

Überschreitung des technischen Maßnahmenwerts für den Parameter 

Legionella spec. und im Hinblick auf die Betroffenheit von Risikogruppen 

sofortige Maßnahmen erforderlich sind, anordnen, dass der Betreiber der 

betroffenen Wasserversorgungsanlage die betroffenen Verbraucher sofort 

informiert oder andere Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ergreift. 

 

Infektionsschutzgesetz  

§ 73 Bußgeldvorschriften  

(1a) 

ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

24.   

Buchstabe c, § 13 Absatz 3 Satz 8 oder Absatz 4 Satz 2, § 17 Absatz 4 Satz 
1 oder Absatz 5 Satz, § 20 Abs. 6 Satz 1 oder Abs. 7 Satz 1, § 23 Absatz 8 
Satz 1 oder Satz 2, § 28b Absatz 1 Satz 2, § 32 Satz 1, § 35 Absatz 3 Satz 1 
oder Satz 2, § 36 Absatz 8 Satz 1 oder Satz 4, jeweils auch in Verbindung 
mit Satz 5, Absatz 10 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 1a, jeweils auch in 
Verbindung mit Satz 3, Nummer 2 oder Nummer 3  , oder § 53 Absatz 1 
Nummer 2 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 

soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist. 
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§ 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4  

(1) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, 

dass die Betreiber von Wasserversorgungsanlagen: 

a)   Anzeigepflichten in Bezug auf die Wasserversorgungsanlagen und ihren 
Betrieb unterliegen, 

b)   bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von 
Wasserversorgungsanlagen, insbesondere bei der Aufbereitung des 
Wassers, bestimmte Anforderungen und allgemein anerkannte Regeln der 
Technik einzuhalten haben, 

c)   Wasser auf bestimmte Parameter hin zu untersuchen und zu bewerten 
und die Ergebnisse aufzuzeichnen, aufzubewahren, dem Gesundheitsamt 
oder der sonst zuständigen Behörde zu übermitteln oder auf deren 
Verlangen zur Verfügung zu stellen haben, 

d)   ein Risikomanagement der Wasserversorgungsanlage zu betreiben 
haben, 

e)   im Fall der Nichteinhaltung von Anforderungen die Ursache zu klären und 
Abhilfe zu schaffen haben, 

f)  Maßnahmenpläne aufzustellen haben, 

g)  an Überwachungsmaßnahmen des Gesundheitsamtes oder der sonst 
zuständige Behörde mit zu wirken und diese zu dulden haben, 

oder § 38 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5  

(2) Das Bundesministerium für Gesundheit bestimmt durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, 

1.   welchen Anforderungen das in § 37 Abs. 2 bezeichnete Wasser 
entsprechen muss, um der Vorschrift von § 37 Abs. 2 zu genügen, 

.. 

… 

5.   dass für die Aufbereitung des in § 37 Absatz 2 Satz 1 bezeichneten 
Wassers nur Mittel und Verfahren verwendet werden dürfen, die vom 
Umweltbundesamt in einer Liste bekannt gemacht worden sind. 

 

Zusammengestellt am 13.02.2023 

 

Michael Stroheker 

HMS-tec 
 


